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STADT EBERSWALDE 

Der Bürgermeister 

 

 DB/Vorlage Nr. BV/0948/2023 

 

Datum: 08.12.2023 

 

zur Behandlung in Sitzung:  

                - öffentlich - 

 
Einreicher/zuständige Dienststelle:  

10 - Hauptamt 

 

 

 

Betrifft: Öffentliches Ausschreibungsverfahren - Softwarepflegevertrag 

 

Beratungsfolge: 

 

Hauptausschuss 18.01.2024 Entscheidung 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Bürgermeister wird beauftragt, das Vergabeverfahren (Öffentliche Ausschreibung) zur 

Beschaffung des Softwarepflegevertrages entsprechend der in der Sachverhaltsdarstellung 

festgelegten Kriterien durchzuführen und den Zuschlag zu erteilen. Der geschätzte Auf-

tragswert beträgt ca. 71.500 Euro. 

 

 

 

 

 

Götz Herrmann  

Bürgermeister  
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Finanzielle Auswirkungen:   ja  nein  

a) Ergebnishaushalt: 

Haushalts-
jahr 

Ertrag/Aufwand 
Produkt-
gruppe 

Sachkonto 
Planansatz ge-

samt 
aktueller Ertrag  
bzw. Aufwand 

2024 Aufwand 11.12. 522200 201.650 € 71.500 € 

    € € 

    € € 

    € € 

b) Finanzhaushalt: (für Investitionen Maßnahmenummer:                                                       ) 

Haushalts-
jahr 

Einzahlung/ 
Auszahlung 

Produkt-
gruppe 

Sachkonto 
Planansatz ge-

samt 
aktuelle Ein- 

bzw. Auszahlung 

2024 Auszahlung 11.12. 722200 201.650 € 71.500 € 

    € € 

    € € 

Wirtschaftlichkeitsberechnung liegt als Anlage bei:  ja  nicht erforderlich 
 

Erläuterung: 
Vorbehaltlich der Beschlussfassung des Haushaltsplans 2024/2025. 

Abstimmung mit dem Klimaschutzmanagement erfolgt:  ja  nicht erforderlich 

Einschätzung der Auswirkung auf das Klima:  positiv  neutral  negativ 

Abstimmung mit Behindertenbeauftragter erfolgt:  ja  nicht erforderlich 

Mitzeichnung Amtsleiter/in: Mitzeichnung Kämmerer/in: Mitzeichnung Dezernent/in: 

   

 

Sachverhaltsdarstellung: 

 

Die Stadtverwaltung Eberswalde setzt seit Jahren Software der Firma OpenText Software 

GmbH (ehemals Micro Focus) für die Verwaltung ihres Netzwerkes, für E-Mail- und Kalen-

derfunktionen sowie deren Archivierung ein. Für diese Produkte läuft der bisherige Software-

pflegevertrag zum 30. April 2024 aus. Die Leistung ist für die ordnungsgemäße Aufrechter-

haltung des technikunterstützten Dienstbetriebes unbedingt erforderlich. Daher muss zum 1. 

Mai 2024 ein neuer Softwarepflegevertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr bis zum 

30.04.2025 abgeschlossen werden. 

 

Auftragsgegenstand sind 8 verschiedene Module mit jeweils bis zu 359 lizensierten Arbeits-

plätzen. Die Softwarepflege für OpenText-Produkte wird von verschiedenen Distributoren 

angeboten. Der geschätzte Auftragswert beträgt ca. 71.500 € (inkl. 19 % USt). Daher muss 

diese Leistung gemäß § 8 Abs. 2 i.V.m. § 9 UVgO öffentlich ausgeschrieben werden. Der 

Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Maßgeblich dafür ist allein der Preis, 

soweit die Eignung der Bieter festgestellt wurde und Angebote alle Forderungen laut Leis-

tungsbeschreibung ausschreibungsgerecht erfüllen.  
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Die erforderlichen Mittel sind für den Haushaltsplanentwurf 2024 geplant. 

 

Begründung für die Einbringung der Beschlussvorlage zur Entscheidung während der vorläu-

figen Haushaltsführung gemäß § 69 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgK-

Verf):  

 

Gemäß § 69 Abs. 1 Ziff. 1 BbgKVerf darf die Gemeinde Aufwendungen und Auszahlungen 

leisten, die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie darf insbe-

sondere Beschaffungen fortsetzen, für die im Haushaltsplan eines Vorjahres Haushaltsplan-

ansätze vorgesehen waren. 

 

Unaufschiebbarkeit: Ohne die Pflege der für die Verwaltung des Netzwerkes, der E-Mail- und 

Kalenderfunktionen sowie deren Archivierung eingesetzten Software kann der Weiterbetrieb 

der betroffenen Komponenten nicht sichergestellt werden. Nicht gewartete Software führt zu 

Störungen der Funktionsfähigkeit der technikunterstützten und Arbeitsprozesse und birgt 

nicht vertretbare Risiken für die IT-Sicherheit. 

 

Aufgrund der erforderlichen Vorlaufzeit von der Beschlussfassung über die Durchführung der 

öffentlichen Ausschreibung bis zur geplanten Zuschlagserteilung im April 2024, also pünkt-

lich vor Auslaufen des bestehenden Vertrages, kann die Einbringung dieser Beschlussvorla-

ge nicht bis zum Haushaltsplanbeschluss aufgeschoben werden. 

 

Auch in den Vorjahren waren für die Beschaffung von Softwarepflegeverträgen jeweils Plan-

ansätze vorgesehen.  

 

Es besteht die Möglichkeit, die ausführlichen Vergabeunterlagen in den Diensträumen der 

Stadt Eberswalde, Tiefbauamt, Breite Straße 40 in 16225 Eberswalde, einzusehen. 

 

Darstellung der Berücksichtigung von Klimaschutzbelangen: 

Die Firma OpenText verfolgt eine unternehmensweite 'corporate citizenship' Strategie, die 

unter anderem eine Reduzierung des CO2 Fußabdruckes um 50% bis 2030 und komplett bis 

2040 vorsieht. Ausführliche Informationen dazu sind unter folgendem Link zu finden: 

https://www.opentext.com/assets/documents/en-US/pdf/opentext-fy23-corporate-citizenship-

report-en.pdf 
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